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Die Blumen und Blätter besonders diejenigen zu Weißstickereien sind

mehr oder weniger der wirklichen Pflanzenwelt entnommen; jedoch der Technik

wegen auf einfache Grundformen zurückgeführt. Es ist leicht zu erkennen, daß

auch beim Zeichnen dieser Gebilde die Gesetze des Ornamentzeichnens im 6.

Hefte ihre Anwendung finden, und daß nur durch sie das gewünschte Ziel
erreicht werden kann, nämlich die Fähigkeit: 1. aus der Unmasse von vorhandenen

Mustcrblättern eine gute Auswahl zn treffen 2. zu gegebenem Zwecke ein

Musterbild größer oder kleiner zu zeichnen oder passend abzuändern und

zusammenzustellen 3. endlich aus der eigenen Phantasie Verzierungen zu
entwerfen oder auszuführen.

Solothurn. Bucheggberg. Im Schulwesen hat unsere Lehrerschaft

ihre thätige Wirksamkeit fernerhin auf ehrenröerthe Weise bewahrt.

Um das Volksschulwescn noch mehr zu hebeu fand jüngst in Hefigkofen

à Zusammenkunft statt, welche sich zur Aufgabe stellte, eine Bezirks-
fch ul e zu errichten. Die Gemeinde Hefsigkofen erklärte sich mit namhaftem

Beitrage zur Uebernahme der Schule bereit, und es ist sicher anzunehmen,

daß mit den in Ansstcht gestellten Beiträgen das schöne Unternehmen schon zu
Stande kommen wird. Wenn auch die ungünstige geographische Lage deS

Bucheggbergs hinderlich entgegentritt betheiligten sich doch 8 Gemeinden bei

der Zusammenkunft. Eine Kommission» aus Männern der verschiedenen

Gemeinben zusammengesetzt, soll das Nähere anordnen und ausführen. Glück zu t

Baselland. Die Alters-, Wittwen- und Waiscnkasse.
Dieses Institut, welches die Lehrer laut Dekret des h. Landrathes vom 13. Dez.
1858 zu errichten hatten ist nun in's Leben getreten. Der Regicrungsrath
hat die von der Lehrerschaft aufgestellten Statuten genehmigt; die Verwaltungskommission

hat sich konstituirt; der Staatsbeitrag für 1859 (Fr. 800) ist in
die Kasse geflossen ; die Lehrer haben ihre persönlichen Beiträge für's gleiche

Jahr geleistet, und die gegenwärtig verheiratheten Mitglieder die Einkaufsgebühr

für ihre Frauen entrichtet. Die Anzahl der Mitglieder — der Schul-
inspektor, und die definitiv angestellten Bezirks-, Primär- und Armenlehrer —
beträgt III ; davon sind 89 verhcirathet. Da die jährliche Einlage Fr. 15
und die Einkaufsgebühr für eine Frau ebenfalls Fr. 15 beträgt so wurden

von sämmtlichen Mitgliedern für's- erste Vereinsjahr geleistet : an Beiträgen
Frkn. 1605, an Einkaufsgebühren Frkn. 1335, zusammen Frkn. 3000, und
es beläuft sich somit die ganze Jahreseinnahme die zugleich das gegenwärtige

Vermögen der Kaffe bildet, auf Fr. 3800. Dieses Geld ist bei der Hypothekenbank

auf Obligationen angelegt.
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